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Der Bürgermeister 

 Öffentliche 
Beschlussvorlage 
292/2015 
Dezernat III, gez. Dr. Robers 

 
 
Federführung: Datum: 

51-Bildung und Freizeit 19.11.2015 
Produkt: 

51.22 Hauptschulen 
 
Beratungsfolge: Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Kultur, Schule und Sport 01.12.2015 Vorberatung 

Rat der Stadt Coesfeld 17.12.2015 Entscheidung 

 

Auflösung der Anne-Frank-Hauptschule 

Beschlussvorschlag (1): 
Es wird beschlossen, zum 01.08.2016 als Standort der Anne-Frank-Hauptschule das 
Gebäude der Kreuzhauptschule, Am Wietkamp 20, 48653 Coesfeld, festzulegen. 

 

Beschlussvorschlag (2): 
Es wird beschlossen, die Anne-Frank-Hauptschule zum 01.08.2017 endgültig aufzulösen 
und die Schülerinnen und Schüler der verbleibenden Jahrgänge 9 und 10 an der 
Kreuzschule aufzunehmen.  

 

Sachverhalt: 
Beschlusslage: 

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Coesfeld vom 25.09.2013 (Vorlage 180/2013) wird die 
Anne-Frank-Schule - städtische Gemeinschaftshauptschule – gemäß § 81 Absatz 2 
Schulgesetz NRW mit Wirkung zum 01.08.2014 (Schuljahresbeginn 2014/15) auslaufend 
aufgelöst, so dass ab diesem Zeitpunkt keine Eingangsklassen mehr gebildet werden. Die 
Schule soll solange weitergeführt werden, wie ein ordnungsgemäßer und pädagogisch 
sinnvoller Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann. 

 

Situation der Hauptschulen: 

Im Rahmen der Beratung zur Auflösung der Anne-Frank-Schule hat die Kreuzhauptschule die 
Bereitschaft erklärt, im Falle der endgültigen Schließung die noch verbleibenden Jahrgänge zu 
übernehmen. Bereits zu diesem Zeitpunkt gingen die Beteiligten davon aus, dass 
voraussichtlich zum Schuljahr 2016/17 die Jahrgänge 8 bis 10 der Anne-Frank-Schule in der 
Kreuzschule beschult würden. 

Wie bereits im Ausschuss berichtet, soll in Abstimmung mit der Schulaufsicht und den 
Schulleitungen beider Hauptschulen der „Umzug“ der Jahrgänge 8 bis 10 in das Gebäude der 
Kreuzschule auch zum 01.08.2016 erfolgen. Formal soll für das Schuljahr 2016/17 insoweit 
zunächst nur eine Verlegung des Standortes der Anne-Frank-Schule in das Gebäude der 
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Kreuzschule, Am Wietkamp 20, 48653 Coesfeld erfolgen. Erst zum 01.08.2017 (Schuljahr 
2017/18) soll dann formalrechtlich die Anne-Frank-Schule aufgelöst und die dann noch 
bestehenden Jahrgänge 9 und 10 von der Kreuzschule übernommen werden.  

Diese abgestimmte Vorgehensweise soll mit den o.g. Beschlussvorschlägen 1 und 2 nunmehr 
umgesetzt werden. 

 

 

Entwicklung der Schülerzahlen: 

 

Anne-Frank- Hauptschule: 
Auf der Grundlage der aktuellen Schulentwicklungsplanung ist von folgender Entwicklung 
auszugehen: 

 

Statistik Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8 Kl. 9 Kl. 10 Summe 
Anne-Frank-Schule Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. 
2015/16         22 1 59 3 37 2 40 2 158 8 

Quelle: Schulstatistik 

 

Räumliche Zusammenlegung der beiden Hauptschulen am Standort der Kreuzschule: 
 

 
Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8 Kl. 9 Kl. 10 Summe 

Schuljahr Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. 
2016/17 44 2 52 2 63 3 71 3 98 5 86 5 414 20 
2017/18 43 2 42 2 57 3 65 3 78 3 79 4 364 17 
2018/19 46 2 41 2 47 2 59 3 72 3 63 3 328 15 
2019/20 35 2 44 2 46 2 48 2 65 3 58 3 296 14 

Quelle: Entwurf des Schulentwicklungsplanes (Stand Oktober 2015) 

 

Durch die Zusammenlegung der beiden Hauptschulen bzw. gemeinsame Beschulung am 
Standort im Schulgebäude Am Wietkamp 20 ergibt sich im Schuljahr 2016/17 ein besonders 
hoher Raumbedarf an Klassenräumen. Das gilt auch, weil dann noch Schülerinnen und Schüler 
der ehemaligen Hauptschule der Gemeine Nottuln im Jahrgang 10 beschult werden. Diese 
Entwicklung wurde bereits im Jahr 2013 gesehen und mit den Schulleitungen der Hauptschulen 
erörtert. Sie wurde gemeinsam als herausfordernde und gleichwohl lösbare Aufgabe 
angesehen. 

 

Bei der geplanten endgültigen Auflösung der Anne-Frank-Schule und Übernahme der 
Schülerinnen und Schüler durch die Kreuzschule zeichnet sich zukünftig ab dem Schuljahr 
2017/18 eine deutliche Entspannung ab.  
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